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Geltung; Angebote; Hinweispflicht des Auf-
traggebers  
 

1. Diese Allgemeinen Liefer- und Leistungsbe-
dingungen (nachfolgend „Bedingungen“ ge-
nannt) gelten für alle – auch zukünftigen – 
Verträge über Lieferungen und sonstige Leis-
tungen zwischen der T&S Technologies 
GmbH (nachfolgend „wir“ bzw. „uns“ genannt) 
und Auftraggebern, die Unternehmer (§ 14 
BGB), eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen sind. Entgegenstehende oder ab-
weichende Geschäftsbedingungen des Auf-
traggebers erkennen wir nicht an, es sei denn, 
wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Gel-
tung zugestimmt. Etwaigen Geschäftsbedin-
gungen des Auftraggebers wird hiermit auch 
für den Fall widersprochen, dass sie uns in ei-
nem Bestätigungsschreiben oder auf sonstige 
Weise übermittelt werden oder wir Lieferun-
gen oder Leistungen vorbehaltlos gegenüber 
dem Auftraggeber erbringen oder wir Leistun-
gen des Auftraggebers vorbehaltlos anneh-
men, ohne den Bedingungen des Auftragge-
bers nochmals zu widersprechen. 

 

2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinba-
rungen, insbesondere mündliche Nebenabre-
den, Zusagen, Garantien und sonstige Zusiche-
rungen unserer Mitarbeiter, werden erst durch 
unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Die 
tatsächliche Auslieferung von bestellter Ware 
oder Erbringung beauftragter Leistungen, unser 
sonstiges Verhalten oder Schweigen begründen 
kein Vertrauen des Auftraggebers auf den Ab-
schluss des Vertrages. Die Schriftform wird 
auch durch die Übermittlung per Telefax oder E-
Mail gewahrt. 

 

3. Der Auftraggeber hat uns vor Vertragsab-
schluss einen schriftlichen Hinweis zu geben, 
wenn die zu liefernde Ware nicht ausschließlich 
für die gewöhnliche Verwendung geeignet sein 
soll oder wenn die Ware unter unüblichen oder 
ein besonderes Gesundheits- oder Sicherheits-
risiko darstellenden oder eine erhöhte Bean-
spruchung erfordernden Bedingungen einge-
setzt werden soll. Er hat uns zudem schriftlich 
auf mit dem Vertrag verbundene atypische 
Schadensmöglichkeiten oder Schadenshöhen 
hinzuweisen. 

 

4. Wir erbringen unsere Leistungen ausschließlich 
in selbstständiger Tätigkeit und unterliegen bei 
der Erbringung von Lieferungen und Leistungen 
keinen Weisungen des Auftraggebers. Der Auf-
traggeber wird lediglich Vorgaben zum Inhalt, 
Umfang und der Art der Lieferung bzw. Leis-
tungserbringung machen, soweit diese zur ord-
nungsgemäßen Vertragsdurchführung erforder-
lich sind.  

5. Wir sind berechtigt, auch für andere Auftragge-
ber tätig zu sein. 

 

6. Wir können uns bei der Erfüllung unserer Auf-
gaben auch Dritter bedienen. Wir bleiben je-
doch für die ordnungsgemäße Erfüllung der ver-
traglichen Pflichten gegenüber dem Auftragge-
ber verantwortlich. 

 
Leistungsumfang  
 
1. Wir schulden gegenüber dem Auftraggeber die 
Erbringung derjenigen Lieferungen und Leistungen, 
die in unserer schriftlichen Auftragsbestätigung ex-
plizit beschrieben sind. Der Leistungsumfang kann 
von den Parteien jederzeit einvernehmlich geändert, 
ergänzt oder konkretisiert werden (Ziffer IV.). Wir 
werden dem Auftraggeber sodann ein entsprechen-
des Nachtragsangebot und nach Annahme eine 
neue Auftragsbestätigung unterbreiten. Wir sind 
nicht zu Leistungen verpflichtet, die nicht in unserer 
Auftragsbestätigung oder in diesen Bedingungen 
aufgeführt sind. 

 
2. Darüber hinaus bieten wir dem Auftraggeber 
an, diesen im Zusammenhang mit seinem Projekt 
beratend zu unterstützen, etwa durch folgende, se-
parat zu beauftragende und zu vergütende Maß-
nahmen: Vorbereitung und Durchführung eines 
(ein- oder mehrtägigen) Workshops beim Auftrag-
geber zur Ermittlung von dessen Bedarf im Zusam-
menhang mit dem Projekt, Unterstützung bei der 
Erstellung eines Lastenhefts, etc. Wir werden inso-
fern jedoch lediglich unterstützend und beratend 
tätig. Der Auftraggeber bleibt in vollem Umfang ver-
antwortlich für die korrekte und vollständige Ermitt-
lung seines Bedarfs, Erstellung des Lastenhefts und 
Durchführung seines Projekts.  

 
Mitwirkungspflichten des Auftraggebers  
 
1. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass das Gelin-
gen von Projektgeschäft infolge der Komplexität und 
starken Auftraggeberbezogenheit der benötigten 
Lieferungen und Leistungen eine besonders enge 
Kooperation zwischen dem Auftraggeber und uns 
voraussetzt. Beide Parteien verpflichten sich des-
halb zu gegenseitiger Rücksichtnahme, umfassen-
der Information, vorsorglicher Warnung vor Risiken 
und Schutz gegen störende Einflüsse auch von drit-
ter Seite. 
 
2. Der Auftraggeber hat insbesondere in eigener 
Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass uns alle 
für die Erbringung der durch uns geschuldeten Lie-
ferungen und Leistungen notwendigen Informatio-
nen und Unterlagen (vor allem, aber nicht nur 
Zeichnungen, Leistungsverzeichnisse, Pläne Skiz-
zen, Anforderungsprofile etc. unaufgefordert, recht-
zeitig und für uns kostenfrei zur Verfügung gestellt 
werden, und dass wir von allen Vorgängen und 
Umständen in Kenntnis gesetzt werden, die für un-
sere Lieferungen und Leistungen unmittelbar oder 
mittelbar von Bedeutung sind. Dies gilt auch für Un-
terlagen, Informationen, Vorgänge und Umstände, 
die erst während unserer Tätigkeit bekannt werden. 
 
3. Falls der Auftraggeber uns mit der Erbringung 
von Beratungsleistungen zu Beginn des Projekts 
beauftragt, bleibt er dennoch in vollem Umfang ver-
antwortlich für die korrekte und vollständige Erstel-
lung des Lastenhefts. 
 
4. Der Auftraggeber wird auf unsere schriftliche 
Aufforderung bei der Definition von Zwischenergeb-
nissen („Meilensteinen“) mitwirken. Alle Anfragen, 
die aus unserer Sicht der Leistungserbringung för-
derlich sind, wird der Auftraggeber unverzüglich 
beantworten. 
 
5. Der Auftraggeber gewährleistet, dass wir – 
wenn und soweit erforderlich – Zugang zu den 
Räumen des Auftraggebers erhalten, dass ausrei-
chende Arbeitsplätze und Kommunikationseinrich-
tungen vorhanden sind, und dass projektrelevante 
Mitarbeiter des Auftraggebers in ausreichender Zahl 
zur Verfügung stehen, damit der erforderliche Wis-
senstransfer und technische Unterstützung gewähr-
leistet sind.  
 
6. Der Auftraggeber gewährleistet überdies – 
wenn und soweit erforderlich –, die kostenlose und 
rechtzeitige Bereitstellung der notwendigen Hilfs-
kräfte, Werkzeuge und Vorrichtungen sowie für 
Wasser, Strom, Heizung usw. am Einsatzort zu sor-
gen. Weiterhin werden vom Auftraggeber kostenlos 
und rechtzeitig geeignete Montagehilfen – wie Ge-
rüste, Leitern, Gabelstapler mit Mann-Korb und 
Fahrer, Hebebühne mit mindestens 350 kg Trag-
kraft (L = 2,2 m, B = 1,0 m mit verschiebbarer Platt-
form) und geeigneter Höhe zur Verfügung gestellt. 
 
7. Der Auftraggeber übernimmt alle in den obigen 
Absätzen 1-6 genannten Mitwirkungs- und Beistel-
lungsleistungen als eigene wesentliche Vertrags-
pflicht. 
 
Änderung des Leistungsumfangs (Change-Request 
Verfahren) 
 
1. Änderungen des Leistungsumfanges gemäß 
Ziff. II. können von beiden Parteien jederzeit schrift-
lich angeregt werden. Eine Verpflichtung zur Durch-
führung der Änderungswünsche besteht für uns je-
doch nur, wenn beide Parteien sich auf die Durch-
führung der entsprechenden Änderung und über die 
damit verbundenen Anpassungen der Beschreibung 

des Leistungsumfanges, der Vergütung, der Zeit-
pläne und Ausführungsfristen sowie aller sonstigen 
Punkte, die eine Partei für regelungsbedürftig hält, 
schriftlich im Rahmen des Change-Request Verfah-
rens (nachfolgend „CR-Verfahren“) verständigt ha-
ben. 
 
2. Das CR-Verfahren ist zur Ermöglichung einer 
reibungslosen Projektabwicklung zwingend einzu-
halten. Ein Wunsch zur Änderung des Leistungsum-
fangs (Change-Request) wird vom Auftraggeber als 
schriftlicher Vorschlag (E-Mail genügt) in das CR-
Verfahren eingebracht. Bei mehreren, gleichzeitigen 
Change-Requests hat der Auftraggeber diese selbst 
zu priorisieren. Liefer- und Leistungsfristen verlän-
gern sich um den Zeitraum, in dem wir auf Verlan-
gen des Auftraggebers Änderungswünsche prüfen, 
Änderungsangebote erstellen, Verhandlungen mit 
dem Auftraggeber über Änderungsangebote führen 
oder infolge des Änderungsverlangens die Projek-
trealisierung auf Verlangen des Auftraggebers un-
terbrochen wurde, zuzüglich einer angemessenen 
Wiederanlauffrist. Die aufgrund von Änderungswün-
schen des Auftraggebers bei uns anfallenden 
Mehraufwände werden gemäß den Konditionen des 
Angebots vom Auftraggeber vergütet, sofern die 
Parteien nicht schriftlich etwas anderes vereinba-
ren. 
 
3. Im Übrigen werden wir dem Auftraggeber im 
Falle von Change-Requests jeweils ein Nach-
tragsangebot unterbreiten und erst nach schriftlicher 
Annahme des jeweiligen Nachtragsangebots mit der 
Umsetzung beginnen. 
 
Preise; Zahlungsbedingungen 
 
1. Unsere Preise verstehen sich, soweit nicht ab-
weichend schriftlich vereinbart, ab unserem Betrieb 
einschließlich Verladung im Betrieb, jedoch aus-
schließlich Verpackung und Entladung, jeweils zu-
züglich gesetzlicher Umsatzsteuer in der bei Ver-
tragsschluss gültigen Höhe. 
 
2. Wenn nichts Abweichendes schriftlich verein-
bart wurde, ist die Zahlung ohne jeden Abzug auf 
unser Konto zu leisten, und zwar 1/3 Anzahlung 
nach Eingang der Auftragsbestätigung, 1/3 sobald 
wir dem Auftraggeber mitgeteilt haben, dass die 
wesentlichen Teile der bestellten Ware versandbe-
reit sind, und der Restbetrag innerhalb eines Mo-
nats nach Gefahrübergang. Maßgeblich für den 
Zahlungstermin ist stets der Eingang des Geldes 
auf unserem Konto. Wir können stets Abschlags-
zahlungen nach den gesetzlichen Bestimmungen 
verlangen. Der Auftraggeber gerät spätestens 10 
Tage nach Fälligkeit der Forderungen in Verzug, 
ohne dass es einer Mahnung bedarf. Bei Über-
schreiten des Zahlungszieles, spätestens ab Ver-
zugseintritt, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 
9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu be-
rechnen. Die Geltendmachung eines weiteren Ver-
zugsschadens bleibt vorbehalten. 
 
3. Die vorbehaltslose Annahme der als solche 
gekennzeichneten Schlusszahlung durch uns 
schließt Nachforderungen unsererseits nicht aus. 
Einen Vorbehalt werden wir, soweit möglich und 
zumutbar, innerhalb von 6 Wochen nach Eingang 
der Schlusszahlung erklären und innerhalb eines 
weiteren Monats eine prüfbare Rechnung über die 
vorbehaltenen Forderungen einreichen oder, wenn 
dies nicht möglich oder zumutbar ist, den Vorbehalt 
eingehend begründen. 
 
4. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise 
nach billigem Ermessen angemessen zu ändern, 
wenn nach Abschluss des Vertrages preisrelevante 
Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbe-
sondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Mate-
rial- und Energiepreisänderungen eintreten. Dies 
werden wir gegenüber dem Auftraggeber rechtzeitig 
vor Wirksamwerden der geänderten Preise schrift-
lich ankündigen. Der Auftraggeber kann den Vertrag 
bei einer nachträglichen Preiserhöhung schriftlich 
kündigen, allerdings nur innerhalb von zwei Wochen 
ab dem Zeitpunkt, in dem ihm die Ankündigung der 
Preiserhöhung zugegangen ist. 
 
Aufrechnung; Zurückbehaltung; Unsicherheitseinre-
de  
1. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, gegen un-
sere Ansprüche aufzurechnen, außer wenn der Ge-
genanspruch unbestritten oder rechtskräftig festge-



stellt ist. Der Auftraggeber ist überdies nicht berech-
tigt, Zahlungen zurückzuhalten oder sonstige ihn 
treffende Pflichten auszusetzen, es sei denn, dass 
wir fällige Pflichten aus demselben Vertragsverhält-
nis trotz schriftlicher Abmahnung wesentlich verletzt 
und keine angemessene Absicherung angeboten 
haben. § 215 BGB findet keine Anwendung. Bei 
Mängeln der Lieferung oder Leistung bleiben die 
Gegenrechte des Auftraggebers unberührt. 
 
2. Soweit infolge von nach Vertragsschluss einge-
tretenen Umständen, wegen denen aus unserer 
Sicht eine wesentliche Vermögensverschlechterung 
des Auftraggebers zu befürchten ist, unser Zah-
lungsanspruch gefährdet erscheint, sind wir berech-
tigt, offene Forderungen sofort fällig zu stellen. Ge-
rät der Auftraggeber in Zahlungsrückstand, der aus 
unserer Sicht auf eine Gefährdung unserer Forde-
rung hindeutet, so sind wir zudem berechtigt, be-
reits gelieferte Ware zurückzunehmen, ggf. den Be-
trieb des Auftraggebers zu betreten und die Ware 
wegzunehmen. Wir können außerdem die Weiter-
bearbeitung der gelieferten Ware untersagen. Dies 
gilt nicht, wenn der Auftraggeber den Zahlungsrück-
stand nicht zu vertreten hat. Die Rücknahme ist kein 
Rücktritt vom Vertrag. In beiden Fällen können wir 
für noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen 
Vorauszahlung verlangen. Alle diese Rechtsfolgen 
kann der Auftraggeber durch Sicherheitsleistung in 
Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruchs ab-
wenden. Wir haben Anspruch auf nach Art und Um-
fang übliche Sicherheiten für unsere Forderungen, 
auch soweit sie bedingt oder befristet sind. Die ge-
setzlichen Vorschriften über den Zahlungsverzug 
bleiben unberührt. 
 
 
Lieferfristen und -termine; Verzug 
 
1. Lieferfristen und -termine gelten nur annä-
hernd, es sei denn, dass wir diese schriftlich und 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben. Ver-
bindliche Lieferfristen beginnen nach Eingang aller 
für die Ausführung des Auftrages erforderlicher Un-
terlagen, gegebenenfalls rechtzeitiger Materialbei-
stellungen und vereinbarter Anzahlungen. Im Übri-
gen beginnen vereinbarte Lieferfristen mit dem Da-
tum unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. 
 
2. Wenn der Auftraggeber ihm obliegende Mitwir-
kungspflichten oder Nebenpflichten, wie Beibrin-
gung von Unterlagen, Materialbeistellungen, Leis-
tung von Anzahlungen o. Ä. nicht rechtzeitig erfüllt, 
sind wir berechtigt, vereinbarte Lieferfristen und -
termine, entsprechend den Bedürfnissen unseres 
Produktions- und Betriebsablaufs, angemessen zu 
verlängern, unbeschadet unserer Rechte aus An-
nahmeverzug des Auftraggebers. 
 
3. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, 
wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand un-
seren Betrieb verlassen hat. Wenn die Ware ohne 
unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesandt wer-
den kann oder vom Auftraggeber nicht rechtzeitig 
abgerufen wird, gelten die Fristen und Termine mit 
Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten. 
 
4. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem 
Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbeliefe-
rung, es sei denn, die nicht richtige oder verspätete 
Selbstbelieferung ist von uns zu vertreten. 
 
5. Wir haften nicht für die Unmöglichkeit oder 
Verzögerung der Leistungserbringung, soweit diese 
durch höhere Gewalt oder andere bei Vertrags-
schluss nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Be-
triebsstörungen aller Art, Mobilmachung, Krieg, Auf-
ruhr, Streik, Verkehrsunfall, Naturkatastrophen, Sa-
botage, schwere Krankheit von Projektmitarbeitern, 
Pandemie, Epidemie, Quarantäne, hoheitliche oder 
behördliche Eingriffe und Maßnahmen, sowie ande-
re vergleichbare Ereignisse) verursacht wurden, die 
wir nicht zu vertreten haben. Erschweren oder ver-
unmöglichen solche Ereignisse die Erbringung der 
von uns geschuldeten Lieferungen oder Leistungen 
erheblich und ist die Behinderung nicht nur vo-
rübergehend, sind wir berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten. Bei vorübergehenden Hindernissen 
verlängern sich die für die Erbringung der Lieferun-
gen und Leistungen vereinbarten Fristen oder ver-
schieben sich die jeweiligen Termine um den Zeit-
raum der Behinderung zuzüglich einer angemesse-
nen Wiederanlauffrist. Soweit dem Auftraggeber 
infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung 
oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch 
unverzügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber 
vom Vertrag zurücktreten. 
 

6. Falls wir in Verzug geraten, ist die Höhe des 
Schadensersatzes wegen Verzuges für jede volle 
Verspätungswoche auf 0,5 %, maximal auf 5 % des 
Wertes des verspäteten Leistungsteils begrenzt. 
Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis vorbehalten, 
dass ein höherer Schaden entstanden ist. Uns 
bleibt der Nachweis vorbehalten, dass überhaupt 
kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist. 
 
7. Nach Ablauf einer von ihm schriftlich gesetzten 
angemessenen Nachfrist, die mindestens 2 Wochen 
beträgt, kann der Auftraggeber insoweit vom Ver-
trag zurückzutreten, als die Ware bis zum Ablauf 
der Nachfrist nicht abgesandt oder als versandbe-
reit gemeldet ist bzw. die Leistung nicht erbracht ist. 
Das gleiche gilt, wenn die Lieferung der Ware oder 
Leistungserbringung aus von uns zu vertretenden 
Gründen unmöglich wird. Wir werden den Auftrag-
geber von dem Eintritt eines unvorhergesehenen 
Ereignisses unverzüglich unterrichten und einen 
Zeitraum für die Nacherfüllung mitteilen. 
 
8. Weitergehende Rechte wegen Verzugs stehen 
dem Auftraggeber nicht zu. Ein Rückgriff auf andere 
Anspruchsgrundlagen, insbesondere auch nichtver-
traglicher Art, ist ausgeschlossen. 
 
 
Eigentumsvorbehalt 
 
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum 
bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den 
Auftraggeber aus der Geschäftsverbindung, gleich 
aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künf-
tig entstehenden oder bedingten Forderungen 
(nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt). 
 
2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware er-
folgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 
BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete 
Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. 
VIII/1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermi-
schung der Vorbehaltsware mit anderen Waren 
durch den Auftraggeber steht uns das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der 
anderen verwendeten Waren zu. Erlischt unser Ei-
gentum durch Verbindung oder Vermischung, so 
überträgt der Auftraggeber uns bereits jetzt die ihm 
zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Be-
stand oder der Sache im Umfang des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unent-
geltlich und treuhänderisch für uns. Die hieraus ent-
stehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbe-
haltswaren im Sinne der Ziff. VIII/1. 
 
3. Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware nur 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen nor-
malen Geschäftsbedingungen und solange er nicht 
in Verzug ist veräußern. Zu anderen Verfügungen 
über die Vorbehaltsware, insbesondere einer 
nochmaligen Übereignung, Verpfändung oder Ab-
tretung unserer Vorbehaltsrechte an Dritte, ist der 
Auftraggeber nicht berechtigt. 
 
4. Die Forderungen des Auftraggebers gegen 
seine Abnehmer aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware werden bereits jetzt in Höhe des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware an uns abge-
treten. Dies gilt auch im Falle der Weiterveräuße-
rung nach Verarbeitung im Sinne der Ziff. VIII/2. Wir 
nehmen die Abtretungen hiermit an. Die Vorausab-
tretung erstreckt sich auch auf alle Surrogate für die 
Vorbehaltsware z. B. Forderungen gegen Dritte 
(Versicherung, Schädiger) wegen Verlust, Unter-
gang oder Beschädigung der Vorbehaltsware. 
 
5. Der Auftraggeber ist berechtigt, Forderungen 
aus der Weiterveräußerung treuhänderisch bis zu 
unserem jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen. 
Auf unser Verlangen ist der Auftraggeber verpflich-
tet, seine Abnehmer unverzüglich von der Abtretung 
an uns zu unterrichten – sofern wir das nicht selbst 
tun – und uns die zur Einziehung erforderlichen 
Auskünfte und Unterlagen zu geben. 
 
6. Von einer erfolgten oder bevorstehenden 
Pfändung oder anderen Beeinträchtigung unserer 
Vorbehaltsware durch Dritte muss der Auftraggeber 
uns unverzüglich schriftlich benachrichtigen und 
unser Vorbehaltseigentum als solches kenntlich 
machen. 
 
7. Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten 
die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr 
als 10 %, sind wir auf schriftliches Verlangen des 

Auftraggebers insoweit zur Freigabe von Sicherhei-
ten nach unserer Wahl verpflichtet. 
 
8. Sind die vorstehenden Eigentumsvorbehalts-
rechte nach dem Recht, in dessen Bereich sich die 
Ware befindet, nicht wirksam oder nicht durchsetz-
bar, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt in diesem 
Bereich entsprechende Sicherheit als vereinbart. 
Der Auftraggeber sichert uns gegenüber schon jetzt 
zu, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen und 
daran mitzuwirken, die zur Begründung und Erhal-
tung vergleichbarer Rechte oder Sicherheiten erfor-
derlich sind. 
 
 
Ausführung der Lieferungen; Gefahrübergang; Ab-
nahme 
 
1. Soweit nicht anders schriftlich festgelegt, er-
folgt die Lieferung von Ware FCA (Free Carrier – 
Incoterms 2020) an unserem Sitz. Für Versicherung 
sorgen wir nur auf schriftliche Weisung und Kosten 
des Auftraggebers. 
 
2. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit 
sie dem Auftraggeber zumutbar sind. 
 
3. Die Gefahr geht mit Lieferung (FCA, siehe 1) 
auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch bei Teillie-
ferungen und auch wenn wir andere Leistungen, 
wie z.B. Auf-stellung übernommen haben. Soweit 
eine Abnahme zu erfolgen hat, geht die Gefahr ent-
sprechend der gesetzlichen Regelungen über. Wird 
die Abnahme der fertiggestellten Leistung auf 
Wunsch des Auftraggebers oder aus von ihm zu 
vertretenden Gründen über den im Vertrag oder 
gesetzlich vorgesehenen Termin hinausgeschoben, 
so geht für den Zeitraum der Verschiebung die Ge-
fahr auf den Auftraggeber über. 
 
4. Der Auftraggeber ist zur Abnahme des Werkes 
bzw. der vertraglichen Leistung verpflichtet, sobald 
ihm dessen bzw. deren Vollendung bekannt ist bzw. 
angezeigt wird. Liegt ein nicht wesentlicher Mangel 
vor, so kann der Auftraggeber die Abnahme nicht 
verweigern. Bei Nichtabnahme gibt uns der Auf-
traggeber die Gründe bekannt und setzt, sofern ei-
ne Beseitigung des Mangels möglich und beiden 
Seiten zumutbar ist, eine angemessene Frist zur 
erneuten Vorstellung der Abnahme. Wird das Werk 
nicht abgenommen, so sind die Gründe im Abnah-
meprotokoll zu vermerken. Für die nicht aufgeführ-
ten Mängelpunkte gilt die Abnahme insoweit als 
erteilt, als das Werk optisch einwandfrei ist und da-
nach folgende Beschädigungen der Auftraggeber zu 
vertreten hat. Hat der Auftraggeber die Lieferung 
oder Leistung in Gebrauch genommen, liegt eine 
stillschweigende Abnahme vor. Als Abnahmezeit-
punkt wird der Beginn der Ingebrauchnahme ange-
sehen. 
 
5. Verzögert sich die Abnahme ohne unser Ver-
schulden, so wird die Abnahme nach Ablauf von 14 
Tagen seit Anzeige der Vollendung des Werkes 
vermutet. Diese Anzeige ist zugleich Aufforderung 
an den Auftraggeber, die Leistung abzunehmen. 
 
6. Bei der Abnahme von Teilen der Leistung gel-
ten die vorstehenden Absätze entsprechend. 
 
Gewährleistung; Untersuchungs- und Rügepflicht 
 
1. Die Ware ist dann sachmangelhaft, wenn der 
Auftraggeber nachweist, dass sie im Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs spürbar von der in unserer schrift-
lichen Auftragsbestätigung vereinbarten Art, Menge 
und Beschaffenheit abweicht. Fehlt eine solche 
Vereinbarung, beurteilt sich die Mangelhaftigkeit der 
Ware am Maßstab der bei Vertragsschluss gelten-
den DIN- und EN-Normen, mangels solcher nach 
Übung und Handelsbrauch. Bezugnahmen auf 
Normen und ähnliche Regelwerke sowie Angaben 
zu Güten, Sorten, Maßen, Gewichten und Ver-
wendbarkeit der Waren, Angaben in Zeichnungen 
und Abbildungen sowie Aussagen in Werbemitteln 
sind keine Zusicherungen oder Garantien, soweit 
sie nicht ausdrücklich und schriftlich als solche be-
zeichnet sind. Entsprechendes gilt für Konformitäts-
erklärungen und zugehörige Kennzeichen wie CE 
oder GS.  
 
2. Eignungs- und Verwendungsrisiken trägt allei-
ne der Auftraggeber. 
 
3. Das Vorliegen eines Rechtsmangels richtet 
sich nach § 435 BGB. 
 



4. Die Gewährleistungsrechte des Auftraggebers 
setzen voraus, dass dieser seinen gesetzlichen und 
nach diesen Bedingungen geltenden Untersu-
chungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nach-
gekommen ist. Der Auftraggeber ist uns gegenüber 
verpflichtet, jede einzelne Lieferung unverzüglich 
und in jeder Hinsicht auf erkennbare sowie auf typi-
sche Abweichungen zu untersuchen und jeden 
festgestellten Mangel uns gegenüber unverzüglich, 
spätestens aber 5 Tage nach Lieferung schriftlich 
anzuzeigen. Mängel, die trotz sorgfältigster Prüfung 
erst später entdeckt werden, sind unverzüglich, spä-
testens aber innerhalb von 5 Tagen nach Entde-
ckung schriftlich anzuzeigen. 
 
5. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der 
Ware vorliegt, werden wir nach unserer Wahl den 
Mangel beseitigen oder Ersatz liefern. Im Falle der 
Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum 
Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Auf-
wendungen, insbesondere Transport, Wege-, Ar-
beits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich 
diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware nach 
einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht 
wurde. 
 
6. Der Auftraggeber hat uns Gelegenheit zu ge-
ben, den gerügten Mangel festzustellen und die be-
anstandete Ware zu prüfen. Beanstandete Ware ist 
auf unser Verlangen unverzüglich an uns zurückzu-
senden; wir übernehmen die Transportkosten, wenn 
die Mängelrüge berechtigt ist. Gibt der Auftraggeber 
uns trotz Aufforderung keine Gelegenheit, die bean-
standete Ware oder Proben davon zu prüfen, kann 
er sich auf Mängel der Ware nicht berufen. Ein un-
gerechtfertigtes Mängelbeseitigungsverlangen be-
rechtigt uns zum Schadensersatz, wenn der Auf-
traggeber bei sorgfältiger Prüfung hätte erkennen 
können, dass kein Sachmangel vorlag. 
 
7. Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage 
bzw. Inbetriebsetzung durch den Auftraggeber oder 
Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachläs-
sige Behandlung entstehen, leisten wir ebenso Ge-
währ wie für die Folgen unsachgemäßer und ohne 
unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen 
oder Instandsetzungsarbeiten des Auftraggeber 
oder Dritter. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert 
oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich 
mindern. 
 
8. Weitere Ansprüche wegen der Mangelhaftigkeit 
der Ware bestehen nicht. Ein Rückgriff auf konkur-
rierende Anspruchsgrundlagen, insbesondere auch 
nicht-vertraglicher Art, ist ausgeschlossen. 
 
9. Jegliche Ansprüche des Auftraggebers wegen 
Lieferung mangelhafter Ware verjähren ein (1) Jahr 
nach dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Unbe-
rührt bleiben Ansprüche wegen arglistiger und vor-
sätzlicher Vertragsverletzung. Ersatzlieferung oder 
Nachbesserung führen nicht zu neu anlaufenden 
Verjährungsfristen. 
 
 
Werkleistungen 
 
1. Wir gewährleisten gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen und dieser Ziff. XI., dass die nach 
dem Vertrag geschuldeten Leistungen mit der Sorg-
falt eines ordentlichen, gewissenhaften Kaufmanns 
erbracht werden. 
 
2. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart, 
schulden wir gegenüber dem Auftraggeber keinen 
spezifischen Erfolg unserer Leistungen. Soweit 
ausnahmsweise doch die Vorschriften über das 
Werkvertragsrecht Anwendung finden, kann der 
Auftraggeber im Gewährleistungsfall nur das Recht 
auf Nacherfüllung geltend machen. Nur falls die 
Nacherfüllung fehlschlägt, ist der Auftraggeber be-
rechtigt, nach seiner Wahl die Vergütung zu min-
dern oder vom Vertrag zurückzutreten. 
 
3. Alle Ansprüche des Auftraggebers wegen der 
Mangelhaftigkeit der nach dem Vertrag geschulde-
ten Leistungen verjähren innerhalb eines (1) Jahres 
nach Erbringung des jeweiligen Teils der betreffen-
den Leistung. 
 
Haftung 
 
1. Mit Ausnahme einer Haftung nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz (ProdHaftG), wegen arglistigen 
Verschweigens eines Mangels, wegen einer Garan-

tie, die wir für die Beschaffenheit der Ware oder 
Leistung übernommen haben oder für Schäden, die 
aus einer schuldhaften Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit stammen, haften wir 
dem Auftraggeber gegenüber bei einer Verletzung 
von sich aus dem zwischen uns geschlossenen 
Vertrag ergebenden Pflichten nur nach Maßgabe 
der nachfolgenden Bestimmungen auf Schadenser-
satz, ohne jedoch auf die gesetzlichen Vorausset-
zungen für eine solche Haftung zu verzichten. 
 
2. Wir haften nur für die schuldhafte Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten und für die vorsätzli-
che oder grob fahrlässige Verletzung anderer ver-
traglicher Pflichten, die dem Auftraggeber gegen-
über bestehen. Wesentliche Vertragspflichten sind 
solche Verpflichtungen, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages über-
haupt erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der 
Auftraggeber regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf. 
 
3. Bei der einfach fahrlässigen Verletzung von 
wesentlichen Vertragspflichten ist unsere Haftung 
auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens beschränkt.  
 
4. Bei der einfach fahrlässigen Verletzung ande-
rer, d.h. nicht wesentlicher vertraglicher Pflichten, 
die dem Auftraggeber gegenüber bestehen, ist un-
sere Haftung ausgeschlossen. 
 
5. Die obigen Haftungsbeschränkungen gelten 
auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten 
von Personen, deren Verschulden wir nach gesetz-
lichen Vorschriften zu vertreten haben. 
 
6. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil 
des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Be-
schränkungen nicht verbunden. 
 
 
Vertragsschluss; Laufzeit; Kündigung 
 
1. Soweit im Angebot nicht anders schriftlich fest-
gelegt, halten wir uns an unsere Angebote für 30 
Tage seit Angebotsdatum gebunden. Der Vertrag 
kommt nach erfolgter Bestellung des Auftraggebers 
mit Zugang unserer schriftlichen Auftragsbestäti-
gung beim Auftraggeber zustande. 
 
2. Das Recht zur ordentlichen Kündigung wird 
während der Vertragslaufzeit ausgeschlossen. Das 
Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündi-
gung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
 
3. Wir können den Vertrag mit sofortiger Wirkung 
kündigen, wenn der Auftraggeber mit einer verein-
barten Zahlung länger als 60 Tage in Verzug ist o-
der trotz schriftlicher Abmahnung weiter schuldhaft 
gegen eine Bestimmung dieser Bedingungen oder 
gegen sonstige Vereinbarungen verstößt. 
 
4. Der Auftraggeber ist zur Kündigung wegen ei-
ner Vertragspflichtverletzung unsererseits nur be-
rechtigt, wenn wir unsere vertraglichen Verpflich-
tungen trotz zweifacher schriftlicher Abmahnung 
und nach Ablauf einer mit der jeweiligen Abmah-
nung gesetzten angemessenen Frist schuldhaft 
nicht nachgekommen sind. 
 
5. Jede Kündigung hat schriftlich per eingeschrie-
benem Brief zu erfolgen. 
 
 
Urheberrechte; Schutzrechte Dritter 
 
1. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnun-
gen und anderen Unterlagen behalten wir uns das 
Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten 
nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustim-
mung zugänglich gemacht werden. Zu Angeboten 
gehörende Zeichnungen und andere Unterlagen 
sind auf unser Verlangen zurückzugeben. 
 
2. Sofern wir Gegenstände nach vom Auftragge-
ber übergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern 
oder sonstigen Unterlagen geliefert haben, über-
nimmt dieser die Gewähr dafür, dass Schutzrechte 
Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte 
unter Berufung auf Schutzrechte insbesondere die 
Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, 
sind wir – ohne zur Prüfung der Rechtslage ver-
pflichtet zu sein – berechtigt, insoweit jede weitere 
Tätigkeit einzustellen und bei Verschulden des Auf-
traggebers Schadensersatz zu verlangen. Der Auf-

traggeber verpflichtet sich außerdem, uns von allen 
damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen 
Dritter unverzüglich freizustellen. 
 
Erfüllungsort; Gerichtsstand; Anwendbares Recht 
 
1. Die Parteien werden versuchen, jegliche sich 
aus oder im Zusammenhang mit der zwischen 
ihnen bestehenden Rechtsbeziehung ergebenden 
Streitigkeiten umgehend partnerschaftlich und in 
gutem Glauben auf dem Verhandlungsweg beizule-
gen. 
 
2. Gelingt den Parteien keine Beilegung der ent-
standenen Streitigkeiten auf dem Verhandlungsweg 
binnen 30 Tagen, nachdem eine Partei, die jeweils 
andere schriftlich zur Aufnahme von Verhandlungen 
aufgefordert hat, so steht beiden Parteien der or-
dentliche Rechtsweg offen. Die Gerichte an unse-
rem Sitz sind zuständig für alle sich aus oder im 
Zusammenhang mit der zwischen den Parteien be-
stehenden Rechtsbeziehung ergebenden Streitig-
keiten. Wir können den Auftraggeber nach unserer 
Wahl aber auch an seinem Gerichtsstand verkla-
gen. 
 
3. Erfüllungsort für alle sich aus der Vertragsbe-
ziehung mit dem Auftraggeber ergebenden Pflichten 
ist unser Sitz.  
 
4. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und 
dem Auftraggeber gilt deutsches Recht unter Aus-
schluss des Kollisionsrechts und des UN-Kaufrechts 
(CISG). 
 
Geheimhaltung 
 
1. Beide Parteien verpflichten sich, über alle 
ihnen bekannt gewordenen oder bekannt werden-
den Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie als 
vertraulich bezeichnete oder aufgrund sonstiger 
Umstände erkennbar als vertraulich zu behandeln-
de Informationen der jeweils anderen Partei oder 
der mit der jeweils anderen Partei gemäß § 15 AktG 
verbundenen Unternehmen auch über das Ende der 
Vertragslaufzeit hinaus bis zu deren Offenkundig 
werden, mindestens jedoch für einen Zeitraum von 
3 Jahren nach Ende der Vertragslaufzeit, strengstes 
Stillschweigen zu bewahren und diese nicht für an-
dere Zwecke als jene nach dieser Vereinbarung zu 
nutzen. 
 
2. Beide Parteien werden die ihnen übergebenen 
Geschäftsunterlagen sorgfältig verwahren, vor Ein-
sichtnahme Dritter schützen und mit Ende dieser 
Vereinbarung zurückgeben. Die Geltendmachung 
eines Zurückbehaltungsrechtes ist ausgeschlossen. 
Beide Parteien werden den von ihnen eingesetzten 
Mitarbeitern und eventuellen Dritten die gleichen 
Verpflichtungen auferlegen. 
 
Schlussbestimmungen 
 
1. Der Auftraggeber gestattet uns, ihn als Refe-
renz zu benennen und in diesem Zusammenhang 
seinen Namen und sein Logo auf unserer Website 
und in Präsentationen zu verwenden. 
 
2. Mündliche oder schriftliche Nebenabreden be-
stehen nicht. 
 
3. Änderungen und Ergänzungen dieser Bedin-
gungen durch individuelle Vertragsabreden im Sin-
ne des §305b BGB bedürfen keiner Form. Im Übri-
gen bedürfen Änderungen oder Ergänzungen der 
Textform. 
 
4. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Best-
immungen dieser Bedingungen nicht berührt. Die 
Parteien vereinbaren schon jetzt, anstelle der un-
wirksamen Bestimmung eine gesetzlich zulässige 
Bestimmung zu treffen, die dem wirtschaftlich Ge-
wollten am nächsten kommt. Dies gilt auch im Falle 
einer unbeabsichtigten Regelungslücke. Salvatori-
sche Klausel 
Sollten einzelne der vorstehenden Klauseln unwirk-
sam sein oder werden, so sollen an die Stelle der 
unwirksamen Bedingungen solche Regelungen tre-
ten, die den wirtschaftlichen Zweck des Vertrages 
unter angemessener Wahrung der beiderseitigen 
Interessen am nächsten kommen. Im Übrigen bleibt 
der Vertrag wirksam.

 

 


